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1. Technische Bestimmungen

1.1 Übersicht der ausgeschriebenen Gruppen/Klassen
Für den ADAC LOGAN CUP ist ausschließlich das Fahrzeug vom Typ Logan SD
zugelassen.

1.2 Grundlagen der Technischen Bestimmungen gemäß:
- FIA - Grundhomologation A / N 5692
- Allgemeine Bestimmungen
- Definitionen und Klarstellungen zu technischen Reglements (DMSB-Handbuch,

blauer Teil)
- vorliegendes Technisches Reglement

1.3 Allgemeines / Präambel
In diesem Reglement werden die technischen Bestimmungen des ADAC Logan CUP
beschrieben.
Änderungen werden in Abstimmung mit dem DMSB bekannt gegeben.

Bitte beachten Sie:

Grundsätzlich gilt:

Jede nicht ausdrücklich in diesem Reglement erlaubte
Änderung ist verboten.

Dieser Satz bezieht sich z.B. auch auf die Installation einer Schnellwagenhebeanlage
oder eines Schnelltanksystems (siehe auch Art. 2.13.).
Das Fahrzeug muss zu jedem Zeitpunkt der Veranstaltung in allen Punkten diesem
Reglement entsprechen.
Eine erlaubte Änderung darf keine unerlaubte Änderung nach sich ziehen.
Werden die Formulierungen "Serienteil" oder "serienmäßig" verwendet, so sind nur
Teile erlaubt, die in der Homologation und den vorliegenden Technischen Reglement
beschrieben sind.
Jegliche weitere Maßnahme ist nicht zulässig.

Alle im Ersatzteilkatalog aufgeführten Teile müssen im Fahrzeug verbaut sein.
Jegliches Bearbeiten oder Verändern von Teilen, mechanisch, thermisch oder
chemisch, ist nicht zulässig.
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1.4 Fahrerausrüstung
Das Tragen eines flammabweisenden Overalls gemäß FIA-Norm 8856-2000 sowie
Unterwäsche (mit langen Ärmeln und Beinen), Kopfhaube, Socken, Schuhe und
Handschuhe welche die Ausführung und Herstellung gemäß dieser Norm
respektieren ist vorgeschrieben. Die vorgeschriebenen Handschuhe müssen der FIA-
Norm 8856-2000 entsprechen.
Helme gemäß DMSB-Bestimmungen sind vorgeschrieben (siehe DMSB-Handbuch,
blauer Teil). Die Verwendung eines HANS® System ist empfohlen. Die DMSB –
Bestimmungen für die Anwendung von HANS® sind dabei vorgeschrieben.

1.5 Generelle Bestimmungen
Ausschließlich die unter 2.13. Fahrzeugkit beschriebenen Änderungen sind zulässig,
jegliche weitere Maßnahme ist nicht zulässig.

Am kompletten Fahrzeug dürfen die Befestigungs-Normteile, wie Muttern,
Schrauben, Unterlegscheiben, Federringe, Federscheiben, Splinte durch
gleichwertige, der Originalform entsprechende Normteile ersetzt werden. Bei
Gewinden sind Gewindeart, -größe und -steigung (Bsp. M 8 x 1,25) beizubehalten.

1.6 Fahrzeug-Mindestgewicht und Ballast
Die Fahrzeuge müssen zu jedem Zeitpunkt der Veranstaltung ein Mindestgewicht
von 1000 kg ohne Fahrer/in aufweisen.

1.7 Hubraumfaktor für aufgeladene Motoren
entfällt

1.8 Abgasvorschriften
Die aktuellen DMSB - Abgasvorschriften (s. DMSB-Handbuch, blauer Teil) sind
einzuhalten. Der Katalysator gemäß Artikel 2.3.a.) dieses Reglements ist
vorgeschrieben. Die Verwendung der kompletten Auspuffanlage der Firma Bastuck
ist vorgeschrieben. Sämtliche Abgase müssen durch den Katalysator geführt werden.
Vor dem Katalysator muss ein Prüfanschluß mit Innengewinde M 18 x 1,5 vorhanden
sein, welcher durch einen Verschlußstopfen abgedichtet werden muß (Prüfanschluß-
Buchsengewinde analog Anschluß für Lambdasonde).

Anmerkung: Dieser Prüfanschluß muß auch an Fahrzeugen angebracht sein, wenn
eine Lambdasonde vorhanden ist. Der Zweck dieses Anschlusses ist es, daß sowohl
eine Funktionsprüfung als auch eine Sichtprüfung des Katalysators möglich sein soll.
Aus diesem Grunde soll der Prüfanschluß so nahe als möglich vor dem Katalysator
gut erreichbar und mit demontierbaren Verschlußstopfen angebracht sein. Durch
Einbau des Prüfanschlusses erlöscht die ABE des Fahrzeugs nicht
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b.) Sicherheitsgurte
Hersteller: SCHROTH Safety Products GmbH

Alle Sicherheitsgurte müssen von der FIA homologiert und gültig sein.
Die Gurte müssen entsprechend gekennzeichnet sein.
Alle Fahrzeuge müssen mit einem Gurt mit Drehverschluß ausgerüstet sein.

Es ist nicht ausreichend, dass der Gurt z.B. nach der Norm 8853 oder 8854
hergestellt wurde. Der zum Einsatz kommende Gurt muss auf jeden Fall eine gültige
FIA-Homologation haben und dementsprechend gekennzeichnet sein.

Zusätzliche Gurtpolster sind erlaubt. Nach einem Unfall sind die Gurte
auszuwechseln.

c.) Fahrersitz

Alle benutzten Insassensitze müssen entweder original (Auslieferungszustand Fa.
Wiechers) oder müssen FIA - homologiert (Norm 8855/1999) sein und dürfen nur
durch Hinzufügung von Zubehör mit registrierten Handelszeichen verändert werden

Die Sitzbefestigung und die Halterung dürfen nur unter Berücksichtigung des Artikel
253.16 Anhang J des ISG verändert werden. Das Alter ehemals FIA-homologierter
Sitze darf maximal 10 Jahre betragen.
Die Sitzbefestigung muss der Serie, dem Art. 253-16 im Anhang J zum ISG, der FIA-
Sitzhomologation oder einer der nachstehenden Zeichnungen entsprechen.
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Das verwendete Rohrmaterial muss aus Stahl bestehen und mit einem Durchmesser
von mind. Ø 38 x 2,5 mm bzw. Ø 40 x 2 mm oder mit einem rechteckigen Querschnitt
von mind. 35 x 35 x 2 mm ausgeführt sein oder, falls gegeben, der Homologation
entsprechen.
Darüber hinaus sind adäquate, von den vorstehenden Möglichkeiten abweichende
Sitzbefestigungen zulässig, falls diese konkret oder in Zusammenhang mit einem
Sitzeintrag in den Fahrzeugpapieren oder von einem DMSB-Sachverständigen
abgenommen bzw. im Wagenpass eingetragen wurde.
Die serienmäßige Sitzbefestigung darf hierzu entfernt werden.
.

d.) Stromkreisunterbrecher
Der Stromkreisunterbrecher ist vorgeschrieben und darf nicht durch einen anderen
Typ ersetzt werden. Er muss alle Stromkreise unterbrechen.

Der Stromkreisunterbrecher muss gemäß Art. 253.13 im Anhang J zum ISG
gekennzeichnet sein.

e.) Abschleppösen
Die hintere Abschleppöse ist an der Karosserie verschweißt.
Die Abschleppösen sind gelb, rot oder orange zu lackieren und mit einem
entsprechenden Hinweispfeil in gleicher Farbe zu kennzeichnen. Die
Innendurchmesser der Ösen müssen vorn und hinten mindestens 60 mm und
maximal 100 mm betragen.

f.) Scheiben/Sicherheitsnetz
Die Frontscheibe darf auf der gesamten Breite, maximal 150 mm von der Oberkante
mit einem Sponsorstreifen/Sonnenschutz beklebt werden. Eine zusätzliche Tönung
der Scheiben ist nicht zulässig. Die Heckscheibe darf gemäß DMSB - Bestimmungen
beklebt werden. Werbung oder sonstige Beschriftungen dürfen auf den Scheiben
nicht angebracht werden (Ausnahme: Startnummern).
Die Anbringung klarer Sicherheitsfolie (nicht getönt) gemäß DMSB - Richtlinien
(DMSB - Handbuch, blauer Teil) an den Seitenscheiben und der Heckscheibe ist
vorgeschrieben.



__________________________________________________________________________
Seite8

Die Türscheibe muss während der Fahrt geschlossen bleiben.

1.12 Kraftstoff
Es darf ausschließlich handelsüblicher unverbleiter Kraftstoff gemäß Art. 252.9
Anhang J (ISG) verwendet werden, welcher der DIN EN 228 entspricht. Jegliche
Zusätze sind verboten.

1.13 Definitionen
Neben den Definitionen der „Allgemeinen Bestimmungen, Definitionen und
Klarstellungen zu Technischen Reglements“ (DMSB-Handbuch, blauer Teil) gelten
die Definitionen gemäß Art. 251 des Anhang J (ISG).

2. Besondere Technische Bestimmungen

2.1 Allgemeines
Abweichend vom Technischen Reglement gelten darüber hinaus nachfolgende
Besondere Technische Bestimmungen.
Alles nicht ausdrücklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.
Erlaubte Änderungen dürfen keine unerlaubten Änderungen oder
Reglementsverstöße nach sich ziehen.

2.2 Motor
- Der einzig zugelassene Motor ist der 1,6-Liter-Motor Typ K7MF7 Hersteller

Automobile DACIA S.A. Der Motor ist im Bereich der Ölwanne / Motorblock und
im Bereich Ventildeckel / Zylinderkopf verplombt.

- um Einstellarbeiten am Ventilspiel zu gewährleisten kann die Plombe entfernt
werden

- die Erneuerung der Plombe erfolgt bei der Abnahme vor dem Start an den
Befestigungsschrauben der Motorlagerung links (siehe Abbildung)

- Für die Befestigung der Plomben müssen die Schraubenköpfe der Motorlagerung
durchbohrt werden

a.) Flüssigkeiten
Mit Ausnahme des im Art. 1.12 beschriebenen Kraftstoffs, sind sämtliche andere
Flüssigkeiten freigestellt.

2.3 Abgasanlage

a.) Katalysator

Herst. Eberspächer
Typ: C 167
Kennz.: 8200 30 9199

Die Verwendung der kompletten Auspuffanlage der Firma Bastuck Typ Logan SD ist
vorgeschrieben
Die unter 1.8 Abgasvorschriften dieses Reglements sind zwingend einzuhalten



__________________________________________________________________________
Seite9

2.4 Kraftübertragung
Das serienmäßige Getriebe ist verplombt (TÜV 15 – siehe Anlage Bild 9).
Ersatzplomben sind vor dem Start durch die Technischen Kommissare zu erneuern.

2.5 Bremsen

a.) Zweikreis-Bremssystem ohne ABS

b.) Das serienmäßige in der Homologation beschriebenes Bremssystem muss
beibehalten werden.

c.) Die Bremsbeläge dürfen ausschliesslich über die Ersatzteilversorgung der
Firma Wiechers bezogen wurden sein.bzw. müssen den für den ADAC Logan
Cup ausgelieferten Kit entsprechen

2.6 Lenkung
Die serienmäßige Lenkung muss beibehalten werden.

2.7 Abmessungen

Radstand

2.630 mm +/- 0,5 %,
gemessen von Radnabenmitte zu Radnabenmitte
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Messen der Fahrzeughöhe
Die Fahrzeughöhe wird ab sofort wie folgt gemessen.
Um die Überprüfung zu vereinfachen und das Messen der Höhe (auch für die
Teams) praktikabel zu machen, wurde eine Messmethode entwickelt, die auch in
anderen Serien üblich ist. Die Messpunkte sind vorn die Aufnahme unterer
Querlenker (Bild 1) und hinten die Hinterachse (Bild 2).
Zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung darf das Fahrzeug tiefer sein

Messpunkt Vorn:

Ebene Fläche (Fahrbahn) – Aufnahme unterer Querlenker

Mindestens 100 mm

Messpunkt Hinten:

Ebene Fläche (Fahrbahn) – U-Profil Starrachse hinten

Mindestens 129 mm

2.8 Räder (Radschüssel + Felge) und Reifen

a.) Felgen

Hersteller ATS Aluminium Felge, Typ Nr.: 70555, Abmessungen: 7“ x 15“,
Einpresstiefe: 22,5 mm.
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b.) Reifen

Hersteller: Dunlop
Typ: Direzza 03-GH
Reifengröße: 195 / 55 R15
Jegliches Bearbeiten der Reifen, z.B. thermisch, mechanisch oder chemisch ist nicht
erlaubt.

Die Anzahl der Reifen (ausschliesslich unter 2.8.b aufgeführte Reifen) kann bei „Wet
– Race“ freigestellt werden (Bulletin des Veranstalters)

2.9 Fahrwerk

Vorn
Hersteller: KW Competition
Kennz.: Feder 120 – 140 Farbe gelb

Anschlagdämpfer KW BE 2050 000

Hinten
Hersteller: KW Competition
Kennz.: Feder 80 – 120 Farbe gelb und

Feder 10 – 60 – 80 Farbe gelb
Anschlagdämpfer BE 1665 000

Sämtliche Einstellungen dürfen ausschließlich an den vom Hersteller
vorgeschriebenen Punkten und in den Grenzen des Originalteils erfolgen.

2.10 Karosserie
Die Karosserie muss dem serienmäßigen in der Homologation beschriebenen
System entsprechen.

Das Verschließen oder Überkleben von Karosserieöffnungen, wie z.B. Haubenspalte
oder Öffnungen am Ziergrill, ist nicht zulässig.
Die Verwendung von Dämm-Material oder Rostschutz ist nicht vorgeschrieben.
Zum Zwecke der Bremsenkühlung ist es gestattet den Nachrüstsatz Bremsbelüftung
der Fa. Wiechers zu montieren. Die Einbauanleitung ist zwingend vorgeschrieben.
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a.) Karosserie außen
Gesamtlänge: 4250mm gemessen von Stoßfänger zu Stoßfänger

b.) Fahrgastraum/Cockpit
b.1.) Lenkrad
Hersteller: SPARCO
Typ: 1004
Durchmesser 320 mm

b.2.) Lenkradnabe
Herst.: RAID
Typ H8
Kennz.: 733 X

b.3.) Kabelbaum
Der Original-Kabelbaum darf in keinem Fall verändert werden.

c.) Domstrebe

Motorraum quer Länge 1055 mm
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2.11 Aerodynamische Hilfsmittel
Heckspoiler Herst. Wiechers Nienburg

Abmessungen 1155 mm

2.12 Elektrische Ausrüstung
Motor-, Fahrzeug- und Kabelbaum müssen im Originalzustand sein. Es dürfen keine
Kabel hinzugefügt oder entfernt werden. Das Batteriekabel muss quetsch – und
scheuerfrei verlegt sein. Jegliche Verwendung von zusätzlicher Elektronik (z.B.
Laptimer, Kontrollgeräte) ist untersagt.

Weder Steuergerät, Kabelbäume, noch Sensoren sowie deren Signale oder Timing,
dürfen manipuliert werden.

Für den Fall, dass die Batterie von ihrem originalen Platz verlegt wird, ist es
ausschliesslich mit den von der Firma Wiechers gelieferten Batterie Befestigungs Kit
in der Reserveradmulde (siehe Abbildung) gestattet.
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Ort und Befestigung der Batterie (abweichend vom Originalzustand)

Es ist freigestellt, den Kühlerlüfter unter Berücksichtigung folgender Punkte manuell
ein und auszuschalten.
- Zusätzliche Masseleitung an den Lüfter
- Das Ein- und Ausschalten muss durch den Fahrer in Sitzposition erfolgen
- Der Schalter muss eindeutig gekennzeichnet sein
- Der Originalkabelbaum darf nicht verändert werden.

Sitz des Transponders
Der Transponder ist im vorderen linken Radkasten (siehe Abbildung) zu befestigen.
Für die Funktionsfähigkeit ist das Team selbst verantwortlich.

2.13 Kraftstoffkreislauf
Das Kraftstoffsystem muss dem serienmäßigen in der Homologation beschriebenen
System entsprechen.

2.14 Datenübertragung
Jegliche Arten von Datenübermittlungen und Funksprechverkehr vom
Fahrer/Fahrzeug und zum Fahrer/Fahrzeug sind nicht erlaubt.
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2.15 Fahrzeugkit
Für das Fahrzeug wird ein von der Fa. Wiechers angebotenes Fahrzeugkit
verwendet:
Diese Änderungen beinhalten folgende Massnahmen und Bauteile:
- Überrollkäfig
- Fahrwerk (Schwingungsdämpfer und Fahrwerksfedern)
- Rad Reifen Kombination
- Bremsbeläge
- Fahrersitz
- Lenkrad m. Lenkradnabe
- Auspuffanlage
- Nachschalldämpfer

2.16 Sonstiges
Alle Fahrzeuge des ADAC Clubsport müssen bei jeder Veranstaltung vor dem ersten
Training, an dem das betreffende Fahrzeug teilnimmt, den zuständigen Technischen
Kommissaren vorgeführt werden.

Entsprechen die Fahrzeuge nicht den Vorschriften oder sind sie nicht in einem
technisch und optisch einwandfreien Zustand, werden die Technischen Kommissare
die Abnahme verweigern. Der/Die Bewerber/Fahrer/in ist zu jedem Zeitpunkt für den
technischen und optischen Zustand seines/ihres Fahrzeugs verantwortlich.

DMSB-Wagenpässe sind vorgeschrieben.
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3. Anlagen

Bild 1 Fahrzeugansicht vorn

Bild 2 Fahrzeugansicht hinten
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Bild 3 Lenkrad

Bild 4 Lenkradnabe
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Bild 5 Schwingungsdämpfer mit Feder vorn

Bild 6 Schwingungsdämpfer hinten


